
voorontwerp dat geleid heeft tot het decreet van de Franse Gemeen-
schap van 28 juni 2018 ‘tot wijziging van het decreet van 7 novem-
ber 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de acade-
mische organisatie van de studies en houdende transparantie van de
niet-erkende instellingen’
(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/62325.pdf).

(50) Voetnoot 164 van het aangehaalde advies: Zie advies RvS 52.834/2
van 27 februari 2013 over een wetsvoorstel ‘tot wijziging van artikel 135
van de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 teneinde de gemeenten
toe te staan de openingstijden van de drankgelegenheden te reglemen-
teren’
(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/52834.pdf): “Wat, ten
tweede, de vergaderingen betreft die in een afgesloten en overdekte
plaats worden gehouden, maar die voor elkeen vrij toegankelijk zijn,
stelt artikel 26 van de Grondwet dat deze mogen worden gehouden
“mits [de aanwezige personen] zich gedragen naar de wetten, die het
uitoefenen van dit recht kunnen regelen zonder het echter aan een
voorafgaand verlof te onderwerpen”, voor zover deze vergaderingen
“vreedzaam en ongewapend” verlopen. De overheden kunnen de
uitoefening van deze vrijheid regelen, ook door middel van eventueel
preventieve politiemaatregelen, zonder de vreedzame en ongewapende
vergaderingen de voorwaarde van een voorafgaande toelating op te
leggen.”

(51) Voetnoot 165 van het aangehaalde advies: RvS 18 mei 1999,
nr. 80.282, Van der Vinck e.a.; zie in diezelfde zin, RvS 7 augustus 2000,
nr. 89.216, Van Rossen.

(52) Voetnoot 166 van het aangehaalde advies: Advies RvS 62.325/2/VR
van 2 mei 2018 over een voorontwerp dat geleid heeft tot het decreet
van de Franse Gemeenschap van 28 juni 2018 ‘tot wijziging van het
decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijsland-
schap en de academische organisatie van de studies en houdende
transparantie van de niet-erkende instellingen’
(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/62325.pdf).

(53) Voetnoot 167 van het aangehaalde advies: GwH 22 oktober 2003,
nr. 136/2003.

(54) Voetnoot 168 van het aangehaalde advies: Wat het verbod op
schorsing van de Grondwet betreft, zie randnummer 8.

(55) Voormeld advies 69.305/AV, opmerking 36.2.
(56) Zie opmerking 29.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2021/42113]
9 DECEMBER 2019. — Koninklijk besluit tot aanpassing van de

bepalingen van het KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het
belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting. — Duitse
vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 9 december 2019 tot aanpassing van de bepalingen van het
KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het belastbare inkomen
inzake vennootschapsbelasting (Belgisch Staatsblad van 20 decem-
ber 2019).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

[C − 2021/42113]

9. DEZEMBER 2019 — Königlicher Erlass zur Anpassung der Bestimmungen des KE/EStGB 92 über
die Festlegung des steuerpflichtigen Einkommens in Bezug auf die Gesellschaftssteuer — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 9. Dezember 2019 zur Anpassung
der Bestimmungen des KE/EStGB 92 über die Festlegung des steuerpflichtigen Einkommens in Bezug auf die
Gesellschaftssteuer.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

devenu le décret de la Communauté française du 28 juin 2018 ‘modi-
fiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’ensei-
gnement supérieur et l’organisation académique des études et visant à
la transparence des établissements non reconnus’
(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62325.pdf).

(50) Note de bas de page n° 164 de l’avis cité : Voir l’avis C.E. n° 52.834/2
donné le 27 février 2013 sur une proposition de loi ‘modifiant
l’article 135 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 en vue
d’autoriser les communes à réglementer les heures d’ouverture des
débits de boisson’
(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/52834.pdf) : « S’agissant
enfin des réunions qui se tiennent dans un lieu clos et couvert mais qui
sont librement accessibles à tout un chacun, l’article 26 de la Constitu-
tion précise que, pour autant que les réunions soient ‘paisibl[es] et sans
armes’, celles-ci se tiennent ‘en se conformant aux lois qui peuvent
régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une
autorisation préalable’. Les autorités peuvent réglementer l’exercice de
cette liberté, en ce compris par des mesures de police, lesquelles
peuvent revêtir un caractère préventif, sans aller, s’agissant des
réunions paisibles et sans armes, jusqu’à les soumettre à une autorisa-
tion préalable’ ».

(51) Note de bas de page n° 165 de l’avis cité : C.E., 18 mai 1999, n° 80.282,
Van der Vinck et consorts ; dans le même sens, C.E., 7 août 2000, n° 89.216,
Van Rossen.

(52) Note de bas de page n° 166 de l’avis cité : Avis C.E. n° 62.325/2/VR
donné le 2 mai 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la
Communauté française du 28 juin 2018 ‘modifiant le décret du
7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et
l’organisation académique des études et visant à la transparence des
établissements non reconnus’
(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62325.pdf).

(53) Note de bas de page n° 167 de l’avis cité : C.C., 22 octobre 2003,
n° 136/2003.

(54) Note de bas de page n° 168 de l’avis cité : Pour ce qui est de
l’interdiction de la suspension de la Constitution, voir supra numéro 8.

(55) Avis précité n° 69.305/AG, observation n° 36.2.
(56) Voir l’observation n° 29.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2021/42113]
9 DECEMBRE 2019. — Arrêté royal adaptant les dispositions de

l’AR/CIR 92 relatives à la détermination du revenu imposable en
matière d’impôts des sociétés. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 9 décembre 2019 adaptant les dispositions de
l’AR/CIR 92 relatives à la détermination du revenu imposable en
matière d’impôts des sociétés (Moniteur belge du 20 décembre 2019).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

9. DEZEMBER 2019 -— Königlicher Erlass zur Anpassung der Bestimmungen des KE/EStGB 92
über die Festlegung des steuerpflichtigen Einkommens in Bezug auf die Gesellschaftssteuer

BERICHT AN DEN KÖNIG

Sire,

mit vorliegendem Erlassentwurf wird die Aktualisierung der Bestimmungen des KE/EStGB 92 über die
Festlegung des steuerpflichtigen Nettoeinkommens in Bezug auf die Gesellschaftssteuer bezweckt; die wichtigsten
diesbezüglichen Bestimmungen sind derzeit in den Artikeln 74 bis 79 des KE/EStGB 92 aufgenommen.

Die jüngste Anpassung dieser Bestimmungen ist nämlich diejenige des Königlichen Erlasses vom 9. Juli 2010 über
die Modalitäten der Anwendung der Steuerbefreiung für die in Artikel 48/1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992
erwähnten Minderwerte, dessen Artikel 2 Artikel 74 des KE/EStGB 92 abgeändert hat. Seitdem ist Artikel 207 des
Einkommensteuergesetzbuches 1992 (EStGB 92), in dem die Rechtsgrundlage dieser Artikel 74 bis 79 des KE/EStGB 92
liegt, jedoch elfmal abgeändert worden, wobei die derzeit letzte Abänderung durch das Gesetz vom 25. Dezember 2017
zur Reform der Gesellschaftssteuer die wesentlichste Abänderung ist.

Die Notwendigkeit der vorliegenden Aktualisierung ist deshalb äußerst wichtig, um die betreffenden Ausfüh-
rungsmaßnahmen mit dem derzeitigen EStGB 92 in Übereinstimmung zu bringen und ihre Gültigkeit und ihre
deutliche und vollständige Lektüre sowohl für den Steuerpflichtigen als auch für die Verwaltung zu gewährleisten.

Der Staatsrat hat in seinem Gutachten Nr. 66.599/3 vom 23. Oktober 2019 darauf hingewiesen, dass eine
Rechtsgrundlage fehlt, sofern vorliegender Erlassentwurf darauf abzielt, die Reihenfolge der Operationen zu regeln,
für die in Artikel 207 des EStGB 92 keine Reihenfolge festgelegt worden ist (siehe Bemerkung Nr. 6 Absatz 2, S. 9 des
vorerwähnten Gutachtens). Jedoch hat vorliegender Erlassentwurf nicht zum Ziel, die Reihenfolge für die Anwendung
der betreffenden Bestimmungen in Bezug auf die Festlegung der Besteuerungsgrundlage zu regeln, sondern die
Modalitäten festzulegen, nach denen diese Gesetzesbestimmungen in der Praxis angewandt werden.

Kommentar zu den Artikeln

Art. 1 Nr. 1
Im einleitenden Satz von Artikel 74 des KE/EStGB 92 wird auf die steuerfreien Bestandteile verwiesen.
Die Aufzählung der steuerfreien Bestandteile in diesem einleitenden Satz ist nicht auf dem neuesten Stand.

Darüber hinaus ist die Anzahl steuerfreier Bestandteile im Laufe der Zeit stetig gestiegen, sodass es mühsam wäre, ihre
Liste durch aufeinander folgende Königliche Erlasse vollständig zu halten. Es scheint uns daher eher angebracht, in
diesem Artikel auf alle Gewinnrücklagen, die aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992 und der spezifischen
Gesetze steuerfrei sind, zu verweisen, ohne sie namentlich anzugeben.

Informationshalber handelt es sich nach heutigem Stand der Rechtsvorschriften hierbei um folgende steuerfreie
Gewinne und Bestandteile, wobei zwischen denjenigen, die aufgrund des EStGB 92 steuerfrei sind, und denjenigen, die
aufgrund spezifischer Bestimmungen steuerfrei sind, unterschieden wird.

So sind in Anwendung des EStGB 92 folgende Bestandteile von der Besteuerungsgrundlage ausgeschlossen:
- aufgezeichnete, nicht verwirklichte Mehrwerte mit Ausnahme der Mehrwerte auf Bestände und auf die in

Ausführung befindlichen Bestellungen aufgrund von Artikel 44 § 1 Nr. 1 und der monetäre Anteil des in Artikel 44 § 1
Nr. 2 erwähnten Mehrwertes,

- Mehrwerte auf Betriebsfahrzeuge, die aufgrund von Artikel 44bis steuerfrei sind, und Mehrwerte auf
Binnenschiffe für die kommerzielle Schifffahrt, die aufgrund von Artikel 44ter steuerfrei sind,

- Mehrwerte auf Aktien oder Anteile, die anlässlich der in Artikel 45 § 1 Absatz 1 und § 2 erwähnten Vorgänge
steuerfrei sind,

- Einstellungsmehrwerte anlässlich der in Artikel 46 § 1 Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Einbringung eines oder mehrerer
Teilbetriebe beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit oder eines Gesamtvermögens,

- Mehrwerte, die aufgrund von Artikel 47 steuerfrei sind.
Diese steuerfreien Mehrwerte sind in Artikel 190 des EStGB 92 erwähnt, in dem eine Unantastbarkeitsbedingung

für den Erhalt und die Beibehaltung der Steuerbefreiung vorgesehen ist,
- Wertminderungen und Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen wie in Artikel 48 erwähnt und unter den

Bedingungen, die in Artikel 194 nach Abänderung durch das Gesetz vom 25. Dezember 2017 zur Reform der
Gesellschaftssteuer und in Artikel 194bis festgelegt sind,

- Gewinne aus der Homologierung eines Reorganisationsplans und der Feststellung einer gütlichen Einigung im
Sinne von Artikel 48/1,

- in Artikel 184ter erwähnte Bestandteile,
- Neubewertungsrücklagen und Kapitalzuschüsse, die aufgrund von Artikel 184quinquies Absatz 1 Nr. 3 steuerfrei

sind,
- in den Artikeln 190bis und 191 erwähnte Mehrwerte,
- in Artikel 193quater erwähnte Gewinne, die im Vermögen eines zugelassenen Eingliederungsbetriebs gehalten

werden und in einem Besteuerungszeitraum erzielt werden, für den er als Eingliederungsbetrieb zugelassen ist,
- in den Artikeln 194ter bis 194quinquies erwähnte Bestandteile in Bezug auf den Tax Shelter, die Investitionsrück-

lage und die steuerfreien Einkünfte aus Innovationen,
- die Steuerbefreiung in Bezug auf Kapitalzuschüsse, die in Artikel 362 Absatz 1 für den noch nicht im Ergebnis

aufgenommenen Teil und in Absatz 2 erwähnt ist,
- in den Artikeln 511 und 513 erwähnte Steuerbefreiungen.
In Artikel 74 des KE/EStGB 92 wird ebenfalls auf folgende Steuerbefreiungen verwiesen, die in anderen Gesetzen

aufgenommen sind:
- Mehrwerte beim Eingang von Seeschiffen und Mehrwerte auf Seeschiffen, die aufgrund von Artikel 116 § 2

Absatz 2 beziehungsweise Artikel 122 des Programmgesetzes vom 2. August 2002 steuerfrei sind,
- in den Artikeln 58 und 69 des Sanierungsgesetzes vom 31. Juli 1984 erwähnte steuerfreie Gewinne,
- steuerfreie Gewinne, die in Artikel 67 des Gesetzes vom 26. März 1999 über den belgischen Aktionsplan für die

Beschäftigung 1998 und zur Festlegung sonstiger Bestimmungen - so wie er vor seiner Aufhebung durch Artikel 87 des
Gesetzes vom 25. Dezember 2017 zur Reform der Gesellschaftssteuer bestand - erwähnt sind, die im Vermögen eines
Eingliederungsbetriebs gehalten werden,
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- Kapitalzuschüsse und Neubewertungsrücklagen, die aufgrund von Artikel 26 Absatz 1 Nr. 3 des Programmge-
setzes vom 19. Dezember 2014 anlässlich des Übergangs einer Interkommunalen, eines Zusammenarbeitsverbands
oder einer Projektvereinigung zur Gesellschaftssteuer steuerfrei sind,

- Neubewertungsrücklagen und Kapitalzuschüsse, die in Anwendung von Artikel 3 Nr. 3 Absatz 2 des Gesetzes
vom 29. Mai 2018 steuerfrei sind,

- vor dem 1. Januar 1990 festgestellte oder verwirklichte Mehrwerte und der nichtmonetäre Anteil der Mehrwerte,
die bis einschließlich zum Steuerjahr 1991 aus freien Stücken auf bestimmte Aktien oder Anteile verwirklicht worden
sind, die aufgrund der damals geltenden Gesetzesbestimmungen von der Steuer befreit worden sind, sofern die
Bedingungen der Steuerbefreiung weiterhin erfüllt werden,

- die steuerfreie Rückstellung für Sozialverbindlichkeiten, die in Artikel 23 § 2 desselben Gesetzbuches - so wie er
vor seiner Aufhebung durch Artikel 309 Nr. 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 1989 bestand - erwähnt ist.

Anschließend wird die Besteuerungsgrundlage aufgeschlüsselt nach:
1. Rücklagen,
2. nicht zugelassenen Ausgaben,
3. Dividenden.

Art. 1 Nr. 2
In Artikel 74 Absatz 2 Nr. 1 des KE/EStGB 92 wird der zweite Gedankenstrich ersetzt, um den Text des Königlichen

Erlasses mit dem Text von Artikel 185ter des EStGB 92 in Übereinstimmung zu bringen, der infolge des Gesetzes vom
25. Dezember 2017 zur Reform der Gesellschaftssteuer abgeändert worden ist.

In Artikel 74 Absatz 2 Nr. 1 dritter Gedankenstrich des KE/EStGB 92 werden die Wörter ″Artikel 198 Nr. 7″ durch
die Wörter ″Artikel 198 § 1 Absatz 1 Nr. 7″ ersetzt, um auf den Teil von Artikel 198, auf den er sich bezieht, richtig zu
verweisen. Es handelt sich im vorliegenden Fall um eine rein technische Abänderung.

Artikel 74 Absatz 2 Nr. 1 sechster Gedankenstrich des KE/EStGB 92 wird ergänzt, um der Einführung des Tax
Shelters für die Produktion und Entwicklung von Originalbühnenproduktionen oder Videospielen aufgrund von
Artikel 194ter/1 beziehungsweise Artikel 194ter/3 des EStGB 92 Rechnung zu tragen.

Die Abänderung von Artikel 74 Absatz 2 Nr. 1 siebter Gedankenstrich des KE/EStGB 92 betrifft die Hinzufügung
eines Verweises auf Artikel 193ter § 1 des EStGB 92, eingefügt durch Artikel 140 des Gesetzes vom 25. April 2007 zur
Festlegung verschiedener Bestimmungen (IV).

Darüber hinaus werden folgende Fälle der definitiven Steuerbefreiung durch Erhöhung der Anfangssituation der
Rücklagen hinzugefügt:

- Summen, die Teil der Einbringung sind, die aufgrund von Artikel 47 oder Artikel 362 des EStGB 92 unter den
Bedingungen von Artikel 192 § 2 des EStGB 92 für eine übertragende Gesellschaft anlässlich der gemäß Artikel 46 § 1
Absatz 1 Nr. 2 des EStGB 92 getätigten Einbringung eines oder mehrerer Teilbetriebe beziehungsweise eines oder
mehrerer Teile einer Tätigkeit oder eines Gesamtvermögens steuerfrei sind,

- Summen, die aufgrund von Artikel 194quinquies § 2 des EStGB 92 steuerfrei sind, in Bezug auf die definitive
Steuerbefreiung ab dem Steuerjahr, das sich auf den Besteuerungszeitraum bezieht, in dem das geistige Eigentumsrecht
zuerkannt wird,

- Gewinne in Höhe des Gesamtbetrags der überschüssigen Fremdkapitalkosten, die aufgrund von Artikel 194sexies
des EStGB 92 steuerfrei sind,

- Gewinne in Höhe der in Ausführung eines Konzernbeitragsvertrags bezogenen Vergütung, die in Anwendung
von Artikel 194septies erster Gedankenstrich des EStGB 92 steuerfrei sind,

- Gewinne aus der Erstattung eines Teils der Steuergutschrift für Forschung und Entwicklung im Besteuerungs-
zeitraum gemäß Artikel 292bis § 1 Absatz 5 des EStGB 92,

- der Betrag der Vorratsaktualisierung durch zugelassene Diamanthändler wie im Gesetz vom 26. November 2006
zur Festlegung einer Begleitmaßnahme für die Vorratsaktualisierung durch zugelassene Diamanthändler erwähnt, für
den die Unantastbarkeitsbedingung im Besteuerungszeitraum nicht mehr erfüllt ist,

- definitiv steuerfreie Summen für die Rücknahme von Wertminderungen gemäß Artikel 184quinquies Absatz 2 des
EStGB 92,

- definitiv steuerfreie Summen für die Rücknahme von Wertminderungen, die eine juristische Person, die in
Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Mai 2018 zur Festlegung der Bedingungen für den Übergang zur Gesellschaftssteuer-
pflicht von Hafenunternehmen erwähnt ist, in den Jahresabschluss aufgenommen hat, der sich auf das Geschäftsjahr
bezieht, das vor dem Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, das an das erste Steuerjahr gebunden ist, für das diese
juristische Person der Gesellschaftssteuer unterliegt,

- in Anwendung von Artikel 185 § 2 Buchstabe b) desselben Gesetzbuches abgezogene Gewinne.
Schließlich wird präzisiert, dass die Rücklagen, die durch die wie weiter oben erwähnt berichtigte Ergebnisrück-

lage gebildet werden, gegebenenfalls um die Beträge erhöht werden, die von der Anfangssituation der Rücklagen
abgezogen worden sind.

Artikel 74 Absatz 2 Nr. 2 zweiter Gedankenstrich des KE/EStGB 92 wird angepasst, da die in Artikel 104 Nr. 3 bis 8
des EStGB 92 erwähnten abzugsfähigen Ausgaben durch das Gesetz vom 13. Dezember 2012 zur Festlegung
steuerrechtlicher und finanzieller Bestimmungen aufgehoben worden sind und durch die in Artikel 14533 § 1 Absatz 1
Nr. 1 bis 4 Buchstabe a) desselben Gesetzbuches erwähnten Summen ersetzt worden sind.

Art. 2 und 3
Die Einfügung der Artikel 74/1 und 74/2 in den KE/EStGB 92 hat zum Ziel, das steuerpflichtige Ergebnis um

folgende Bestandteile zu verringern:
- einerseits das tatsächliche Ergebnis der Seeschifffahrtstätigkeiten oder des Seeschiffsmanagements für Rechnung

Dritter, für die der Gewinn gemäß den Artikeln 115 bis 120 beziehungsweise 124 des Programmgesetzes vom
2. August 2002 pauschal festgelegt wird. Nach den Abzugsoperationen wird das pauschale Ergebnis der Besteuerungs-
grundlage hinzugefügt,

- andererseits die Bestandteile, für die ein Abzugsverbot gilt, die anschließend nach allen Abzügen der
Besteuerungsgrundlage wieder hinzugefügt werden.
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In Artikel 74/1 des KE/EStGB 92 wird der Gesamtbetrag des gemäß Artikel 74 desselben Erlasses festgelegten
Ergebnisses um das tatsächliche Ergebnis der Seeschifffahrtstätigkeiten oder des Seeschiffsmanagements für Rechnung
Dritter in dem Maße verringert, wie der Gewinn aus diesen Tätigkeiten gemäß den Artikeln 115 bis 120
beziehungsweise 124 des Programmgesetzes vom 2. August 2002 pauschal festgelegt wird.

In Artikel 74/2 des KE/EStGB 92 ist vorgesehen, dass die Bestandteile, auf die gemäß Artikel 207 Absatz 7 oder
8, Artikel 217 Absatz 3 oder Artikel 519ter § 2 des EStGB 92 und Artikel 139 § 2 Absatz 1 des Programmgesetzes vom
23. Dezember 2009 weder einer der in den Artikeln 199 bis 206, 536 und 543 des EStGB 92 bestimmten Abzüge noch
ein Ausgleich des Verlusts des Besteuerungszeitraums angewandt werden darf, von dem gemäß Artikel 74/1 desselben
Erlasses festgelegten Ergebnis abgezogen werden.

Art. 4
Aufgrund der Aufhebung des ″zum ermäßigten Steuersatz steuerpflichtigen Gewinns″ (früherer Artikel 217 des

EStGB 92) durch Artikel 13 des Gesetzes vom 24. Dezember 2002 zur Abänderung der Gesellschaftsregelung in Bezug
auf die Einkommensteuer und zur Einführung eines Systems der Vorausentscheidung in Steuerangelegenheiten, der
dem in Ländern ohne Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung erzielten Gewinn entsprach, der damals zu
einem Viertel des normalen Satzes besteuert wurde, wird die Bezeichnung der Kategorie ″zum ermäßigten Steuersatz
steuerpflichtiger Gewinn″ fortan durch ″nicht durch Abkommen befreite Gewinne″ ersetzt.

Unter Berücksichtigung bestimmter wichtiger Urteile wie des AMID-Urteils (Gerichtshof der Europäischen Union
vom 14. Dezember 2000, Rechtssache C-141/99) und des SIAT-Urteils (Gerichtshof der Europäischen Union vom
5. Juli 2012, Rechtssache C-318/10), in denen die Gesetzwidrigkeit von Artikel 75 des KE/EStGB 92 festgestellt wurde,
in dem Maße, wie Verluste auf die durch Abkommen befreiten Gewinne angerechnet werden, werden die
Anrechnungsregeln jetzt in dem Sinne abgeändert, dass keine belgischen Verluste oder Verluste, für die die Einkünfte
nicht durch Abkommen befreit sind, auf die durch Abkommen befreiten Gewinne angerechnet werden.

Wenn die Gewinne oder ein Teil der Gewinne einer ausländischen Betriebsstätte oder der im Ausland gelegenen
Aktiva aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in Belgien nicht von der Steuer befreit
sind, sind diese Gewinne oder dieser Teil in die Kategorie ″nicht durch Abkommen befreite Gewinne″ aufzunehmen.
Es wird präzisiert, dass der Investitionsabzug nur auf Gewinne belgischen Ursprungs angerechnet werden kann. Ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung kann in folgenden Fällen unter anderem die Gewinne einer
ausländischen Betriebsstätte oder eines im Partnerstaat gelegenen Aktivabestandteils in Belgien von der Steuer
befreien:

(1) Das Abkommen enthält im Artikel in Bezug auf die Vermeidung der Doppelbesteuerung eine Bestimmung, in
der vorgesehen ist, dass die Gewinne der ausländischen Betriebsstätte in Belgien nicht von der Steuer befreit sind, wenn
diese Gewinne im Partnerstaat nicht ausreichend besteuert werden. Solche Bestimmungen sind in den geltenden
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung aufgenommen, die Belgien mit Ruanda (unterzeichnet am
16. April 2007), San Marino (unterzeichnet am 21. Dezember 2005) und den Seychellen (unterzeichnet am
27. April 2006) abgeschlossen hat.

(2) Das Abkommen enthält im Artikel in Bezug auf die Vermeidung der Doppelbesteuerung eine Bestimmung, in
der vorgesehen ist, dass Belgien die ausländischen Gewinne nur von der Steuer befreien muss, wenn diese Gewinne
im Partnerstaat besteuert oder tatsächlich besteuert werden, nämlich die sogenannte Besteuerungsbedingung oder
tatsächliche Besteuerungsbedingung. Ein Beispiel für eine solche Bestimmung (Besteuerungsbestimmung) ist in
Artikel 23 § 2 Buchstabe a) des Belgischen Musters eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
(Fassung 2010) zu finden.

Art. 5
Ab dem Restbetrag der nach Anwendung von Artikel 75 des KE/EStGB 92 erzielten Gewinne werden

anschließend die durch Abkommen befreiten Gewinne von der Besteuerungsgrundlage abgezogen.
Danach werden folgende steuerfreie Bestandteile von den übrigbleibenden Gewinnen und vorrangig von den

belgischen Gewinnen abgezogen:
1. der steuerfreie Teil der unentgeltlichen Zuwendungen wie in Artikel 14533 § 1 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und 4

Buchstabe a) des EStGB 92 erwähnt (begrenzt auf 5 Prozent des Gesamtbetrags des gemäß Artikel 74/1 des
KE/EStGB 92 festgelegten Ergebnisses und bis zu 500.000 EUR),

2. die nicht vorher in vorliegendem Artikel des KE angegebenen steuerfreien Bestandteile, insbesondere:
a) die in Artikel 67quater des EStGB 92 erwähnte Steuerbefreiung für Sozialverbindlichkeiten aufgrund des

Einheitsstatuts,
b) die in Artikel 67quinquies des EStGB 92 erwähnten Ausgleichsentschädigungen für Verdienstausfall,
c) die in Artikel 191 des EStGB 92 erwähnten Mehrwerte von Wohnungsbaugesellschaften,
d) der steuerfreie Anteil der in Artikel 513 des EStGB 92 erwähnten Mehrwerte und
e) die Erstattungen der in Artikel 53 Nr. 6 des EStGB 92 erwähnten Geldbußen.
Durch Artikel 42 des Gesetzes vom 25. Dezember 2017 zur Reform der Gesellschaftssteuer wird die Anwendung

der Gesellschaftssteuer auf folgende Steuerbefreiungen aufgehoben:
1. die in Artikel 67 des EStGB 92 erwähnte Steuerbefreiung für Zusatzpersonal,
2. die in Artikel 67bis des EStGB 92 erwähnte Steuerbefreiung für ein Betriebspraktikum,
3. die in Artikel 67ter des EStGB 92 erwähnte Steuerbefreiung für Zusatzpersonal in einem KMB.

Art. 6 bis 8
In Artikel 6 dieses Königlichen Erlasses wird der Grundsatz der Abzugsreihenfolge wie durch Artikel 207 des

EStGB 92 festgelegt übernommen. In diesem Artikel wird zwischen zwei Abzugsreihenfolgen unterschieden: die erste
Abzugsreihenfolge wird in Artikel 207 Absatz 2 des EStGB 92 und die zweite Abzugsreihenfolge in Artikel 207 Absatz 3
des EStGB 92 festgelegt. Auf diese Abzüge der zweiten Reihenfolge, die der Gesetzgeber insgesamt als einen ″Korb″
betrachtet (siehe Parl. Dok. 54-2864/001, SS. 92-98), wird gemäß Artikel 207 Absatz 5 des EStGB 92 eine
Abzugsbegrenzung angewandt.

Zur Erinnerung: Gemäß Artikel 207 des EStGB 92 werden Abzüge, auf die der ″Korb″ also nicht anwendbar ist,
zunächst vorgenommen. Die Abzugsbegrenzung des ″Korbs″ ist auf die anderen in Artikel 207 des EStGB 92 erwähnten
Abzüge anwendbar. Die Abzüge sind dann auf 1.000.000 EUR begrenzt, erhöht um 70 Prozent des Teils, der
1.000.000 EUR übersteigt.
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Nach heutigem Stand der Rechtsvorschriften umfasst die erste Abzugsreihenfolge:
- den in den Artikeln 202 bis 205 des EStGB 92 erwähnten Abzug für definitiv besteuerte Einkünfte (DBE) unter

Ausschluss des Teils dieses Abzugs, der sich auf die in Artikel 205 § 3 des EStGB 92 erwähnten Einkünfte eines
vorhergehenden Besteuerungszeitraums bezieht, die nicht von den Gewinnen dieses Zeitraums abgezogen werden
konnten,

- anschließend den in Artikel 543 des EStGB 92 erwähnten Abzug für Einkünfte aus Patenten,
- danach den in den Artikeln 205/1 bis 205/4 des EStGB 92 erwähnten Abzug für Einkünfte aus Innovationen unter

Ausschluss des Teils dieses Abzugs, der sich auf die in Artikel 205/1 § 1 Absatz 2 des EStGB 92 erwähnten Einkünfte
eines vorhergehenden Besteuerungszeitraums bezieht, die nicht von den Gewinnen dieses Zeitraums abgezogen
werden konnten,

- anschließend den Investitionsabzug,
- danach den in Artikel 205/5 des EStGB 92 erwähnten Abzug des Konzernbeitrags.
In der zweiten Reihenfolge folgen die in den Anwendungsbereich der Bestimmungen des ″Korbs″ fallenden

Abzüge auf den übrigbleibenden Restbetrag der Gewinne des Besteuerungszeitraums in nachstehend festgelegter
Reihenfolge:

- der in den Artikeln 205bis bis 205octies des EStGB 92 erwähnte Abzug für Risikokapital,
- der Abzug der in Artikel 205 § 3 des EStGB 92 erwähnten Einkünfte (DBE) eines vorhergehenden

Besteuerungszeitraums, die nicht von den Gewinnen dieses Zeitraums oder eines späteren Zeitraums abgezogen
werden konnten,

- der Abzug der in Artikel 205/1 § 1 Absatz 2 des EStGB 92 erwähnten Einkünfte aus Innovationen eines
vorhergehenden Besteuerungszeitraums, die nicht von den Gewinnen dieses Zeitraums oder eines späteren Zeitraums
abgezogen werden konnten,

- die in Artikel 206 des EStGB 92 erwähnten vorherigen beruflichen Verluste,
- der in Artikel 536 Absatz 3 des EStGB 92 erwähnte Abzug für Risikokapital,
- der in Artikel 536 Absatz 1 und 2 des EStGB 92 erwähnte Abzug für Risikokapital.

Art. 9
Artikel 78 des KE/EStGB 92 wird ersetzt, um die pauschale Tonnagesteuer für Fälle, in denen der Realgewinn der

Seeschifffahrt von der Besteuerungsgrundlage ausgenommen worden ist, hinzuzufügen.

Art. 10
In Artikel 79 des KE/EStGB 92 wird bestimmt, dass Bestandteile, auf die kein Abzug angewandt werden darf

(siehe Artikel 74/2 des KE/EStGB 92), der Besteuerungsgrundlage wieder hinzugefügt werden.

Art. 11
In diesem Artikel wird das Datum des Inkrafttretens des Erlasses bestimmt.

Art. 12
Der Minister der Finanzen ist mit der Ausführung des Erlasses beauftragt.
Soweit, Sire, die Tragweite des Erlassentwurfs, der Ihnen vorgelegt wird.

Ich habe die Ehre,

Sire,
der ehrerbietige und getreue Diener

Eurer Majestät
zu sein.

Der Vizepremierminister und Minister der Finanzen
A. DE CROO

9. DEZEMBER 2019 — Königlicher Erlass zur Anpassung der Bestimmungen des KE/EStGB 92
über die Festlegung des steuerpflichtigen Einkommens in Bezug auf die Gesellschaftssteuer

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Artikels 108 der Verfassung;
Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 207 und verschiedener anderer Bestimmungen;
Aufgrund der Artikel 115 bis 120 und 124 des Programmgesetzes vom 2. August 2002;
Aufgrund des Gesetzes vom 26. November 2006 zur Festlegung einer Begleitmaßnahme für die Vorratsaktuali-

sierung durch zugelassene Diamanthändler;
Aufgrund des Gesetzes vom 29. Mai 2018 zur Festlegung der Bedingungen für den Übergang zur Gesellschafts-

steuerpflicht von Hafenunternehmen;
Aufgrund des KE/EStGB 92;
Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 27. September 2019;
Aufgrund des Einverständnisses der Ministerin des Haushalts vom 17. Oktober 2019;
Aufgrund des Gutachtens Nr. 66.599/3 des Staatsrates vom 23. Oktober 2019, abgegeben in Anwendung von

Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;
Auf Vorschlag des Vizepremierministers und Ministers der Finanzen,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Artikel 74 des KE/EStGB 92, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 29. August 2019,
wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter ″Wertminderungen, Rückstellungen oder Mehrwerte ausgenommen, die
aufgrund der Artikel 48, 190, 191 und 194 bis 194quater des Einkommensteuergesetzbuches 1992 steuerfrei sind,″ durch
die Wörter ″Gewinnrücklagen ausgenommen, die aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992 und der
Steuergesetze steuerfrei sind,″ ersetzt.
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2. Absatz 2 Nr. 1 wird wie folgt abgeändert:

a) Der zweite Gedankenstrich wird wie folgt ersetzt:

″- den Anteil des Mehrwertes auf die in Artikel 65 desselben Gesetzbuches erwähnten Fahrzeuge, in Artikel 66 § 2
Nr. 1 bis 3 desselben Gesetzbuches erwähnte Fahrzeuge ausgenommen, der aufgrund von Artikel 185ter desselben
Gesetzbuches nicht berücksichtigt wird,″.

b) Im dritten Gedankenstrich werden die Wörter ″Artikel 198 Nr. 7″ durch die Wörter ″Artikel 198 § 1 Absatz 1
Nr. 7″ ersetzt.

c) Der sechste Gedankenstrich wird wie folgt ersetzt:

″- Summen, die aufgrund der Artikel 194ter, 194ter/1 und 194ter/3 des Einkommensteuergesetzbuches 1992
definitiv steuerfrei sind,″.

d) Im siebten Gedankenstrich werden die Wörter ″aufgrund von Artikel 193bis § 1″ durch die Wörter ″aufgrund
der Artikel 193bis § 1 und 193ter § 1″ ersetzt.

e) Absatz 2 Nr. 1 wird durch neun Gedankenstriche mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″- den Betrag, der in die Gewinne einbezogen ist, die für eine übertragende Gesellschaft anlässlich der gemäß
Artikel 46 § 1 Absatz 1 Nr. 2 desselben Gesetzbuches getätigten Einbringung eines oder mehrerer Teilbetriebe
beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit oder eines Gesamtvermögens steuerfrei sind, der unter den
Bedingungen von Artikel 192 § 2 desselben Gesetzbuches steuerfrei ist und der seinen Ursprung in einer in Artikel 47
desselben Gesetzbuches erwähnten Wiederanlage oder einem in Artikel 362 desselben Gesetzbuches erwähnten
Kapitalzuschuss hat, die beziehungsweise der Teil dieser Einbringung ist,

- Summen, die aufgrund von Artikel 194quinquies § 2 desselben Gesetzbuches definitiv steuerfrei sind,

- Gewinne in Höhe des Gesamtbetrags der überschüssigen Fremdkapitalkosten, die aufgrund der Artikel 194sexies
und 194septies zweiter Gedankenstrich desselben Gesetzbuches steuerfrei sind,

- Gewinne in Höhe der in Ausführung eines Konzernbeitragsvertrags bezogenen Vergütung, die in Anwendung
von Artikel 194septies erster Gedankenstrich desselben Gesetzbuches steuerfrei sind,

- Gewinne aus der Erstattung eines Teils der Steuergutschrift für Forschung und Entwicklung im Besteuerungs-
zeitraum gemäß Artikel 292bis § 1 Absatz 5 desselben Gesetzbuches,

- den Betrag der Vorratsaktualisierung durch zugelassene Diamanthändler wie im Gesetz vom 26. November 2006
zur Festlegung einer Begleitmaßnahme für die Vorratsaktualisierung durch zugelassene Diamanthändler erwähnt, für
den die Unantastbarkeitsbedingung im Besteuerungszeitraum nicht mehr erfüllt ist,

- definitiv steuerfreie Summen für die Rücknahme von Wertminderungen gemäß Artikel 184quinquies Absatz 2
desselben Gesetzbuches,

- definitiv steuerfreie Summen für die Rücknahme von Wertminderungen, die eine juristische Person, die in
Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Mai 2018 zur Festlegung der Bedingungen für den Übergang zur Gesellschaftssteuer-
pflicht von Hafenunternehmen erwähnt ist, in den Jahresabschluss aufgenommen hat, der sich auf das Geschäftsjahr
bezieht, das vor dem Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, das an das erste Steuerjahr gebunden ist, für das diese
juristische Person der Gesellschaftssteuer unterliegt,

- Gewinne, die in Anwendung von Artikel 185 § 2 Buchstabe b) desselben Gesetzbuches angepasst werden,

und erhöht um die Beträge, die von der Anfangssituation der Rücklagen abgezogen worden sind,″.

f) Die Gedankenstriche von Absatz 2 Nr. 1 werden durch Buchstaben ersetzt, die von a) bis p) aufgeführt sind.

3. Absatz 2 Nr. 2 zweiter Gedankenstrich wird wie folgt ersetzt:

″- Betrag - vor Abzug des steuerfreien Teils - der unentgeltlichen Zuwendungen wie in Artikel 14533 § 1 Absatz 1
Nr. 1 bis 4 Buchstabe a) desselben Gesetzbuches erwähnt,″.

Art. 2 - In Kapitel 1 Abschnitt 28 desselben Erlasses wird ein Artikel 74/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. 74/1 - Der Gesamtbetrag des gemäß Artikel 74 festgelegten Ergebnisses wird um das tatsächliche Ergebnis
der Seeschifffahrtstätigkeiten oder des Seeschiffsmanagements für Rechnung Dritter verringert, für die der Gewinn
gemäß den Artikeln 115 bis 120 beziehungsweise 124 des Programmgesetzes vom 2. August 2002 pauschal festgelegt
wird.″

Art. 3 - In Kapitel 1 Abschnitt 28 desselben Erlasses wird ein Artikel 74/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. 74/2 - Von dem gemäß Artikel 74/1 festgelegten Ergebnis werden die Bestandteile abgezogen, auf die:

- gemäß Artikel 207 Absatz 7 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 weder einer der in den Artikeln 199 bis 206,
536 und 543 desselben Gesetzbuches bestimmten Abzüge noch ein Ausgleich des Verlusts des Besteuerungszeitraums
angewandt werden darf,

- gemäß Artikel 207 Absatz 8 desselben Gesetzbuches keiner der in den Artikeln 199 bis 206, 536 und 543 desselben
Gesetzbuches bestimmten Abzüge angewandt werden darf,

- gemäß den Artikeln 217 Absatz 3 und 519ter desselben Gesetzbuches und gemäß Artikel 139 § 2 Absatz 1 des
Programmgesetzes vom 23. Dezember 2009 weder einer der in den Artikeln 199 bis 206 desselben Gesetzbuches
bestimmten Abzüge noch ein Ausgleich des Verlusts des Besteuerungszeitraums angewandt werden darf.″

Art. 4 - Artikel 75 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 einleitender Satz werden die Wörter ″Artikel 74″ durch die Wörter ″den Artikeln 74 bis 74/2″ ersetzt.

2. Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt ersetzt:

″2. im Ausland erzieltem Ergebnis, das aufgrund von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht
steuerfrei ist, nachstehend, sofern es positiv ist, ″nicht durch Abkommen befreite Gewinne″ genannt,″.

3. In Absatz 2 Buchstabe a) werden zwischen den Wörtern ″durch Abkommen befreit sind″ und den Wörtern ″:
vorrangig auf″ die Wörter ″, und unbeschadet des Artikels 185 § 3 Absatz 4 und 5 des Einkommensteuergesetzbu-
ches 1992″ eingefügt und werden die Wörter ″die zum ermäßigten Steuersatz steuerpflichtigen Gewinne″ durch die
Wörter ″die nicht durch Abkommen befreiten Gewinne″ ersetzt.
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4. In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter ″zum ermäßigten Steuersatz steuerpflichtig″ und die Wörter ″zum
ermäßigten Steuersatz steuerpflichtigen″ durch die Wörter ″nicht durch Abkommen befreit″ beziehungsweise ″nicht
durch Abkommen befreiten″ ersetzt und werden die Wörter ″auf die durch Abkommen befreiten Gewinne und
schließlich″ aufgehoben.

5. In Absatz 2 Buchstabe c) werden die Wörter ″die zum ermäßigten Steuersatz steuerpflichtigen Gewinne und
schließlich auf die durch Abkommen befreiten Gewinne″ durch die Wörter ″die nicht durch Abkommen befreiten
Gewinne″ ersetzt.

6. Der Artikel wird durch einen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:″Wenn die Gewinne einer ausländischen
Betriebsstätte aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in Belgien nicht von der Steuer
befreit sind, sind diese Gewinne in die Kategorie ″nicht durch Abkommen befreite Gewinne″ aufzunehmen.″

7. Der Artikel wird durch einen Absatz 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:
″Wenn die Gewinne einer ausländischen Betriebsstätte aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung von der Steuer befreit sind, wird in Abweichung von Absatz 2 Buchstabe a) der nicht endgültige
Verlust, der von dieser Betriebsstätte erlitten wurde, wenn diese im Europäischen Wirtschaftsraum gelegen ist, oder der
Verlust für diese Betriebsstätte, wenn diese außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gelegen ist, in Anwendung
von Artikel 185 § 3 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 nur auf den Betrag der Gewinne der Kategorie
″durch Abkommen befreite Gewinne″ angerechnet.″

8. Der Artikel wird durch einen Absatz 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:
″Wenn die Steuer auf Gewinne einer ausländischen Betriebsstätte aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung ermäßigt wird, wird in Abweichung von Absatz 2 Buchstabe a) der von dieser Betriebsstätte
erlittene Verlust in Anwendung von Artikel 185 § 3 Absatz 2 desselben Gesetzbuches in demselben Maße nur auf den
Betrag der Gewinne der Kategorie ″durch Abkommen befreite Gewinne″ angerechnet.″

Art. 5 - Artikel 76 desselben Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 29. Oktober 1998,
11. Dezember 2006 und 12. März 2007, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 einleitender Satz werden die Wörter ″den Artikeln 74 und 75″ durch die Wörter ″den Artikeln 74
bis 75″ ersetzt.

2. Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt ersetzt:

″2. global:

a) der steuerfreie Teil der unentgeltlichen Zuwendungen wie in Artikel 14533 § 1 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und 4
Buchstabe a) des Einkommensteuergesetzbuches 1992 erwähnt,

b) andere nicht steuerpflichtige Bestandteile, die in den Gewinnen enthalten sind und nicht in Nr. 1 oder 2
Buchstabe a) des vorliegenden Artikels erwähnt sind, insbesondere die in Artikel 67quater desselben Gesetzbuches
erwähnte Steuerbefreiung für Sozialverbindlichkeiten aufgrund des Einheitsstatuts, die in Artikel 67quinquies desselben
Gesetzbuches erwähnten Ausgleichsentschädigungen für Verdienstausfall, die in Artikel 191 desselben Gesetzbuches
erwähnten Mehrwerte, der steuerfreie Anteil der in Artikel 513 desselben Gesetzbuches erwähnten Mehrwerte und die
Erstattungen der in Artikel 53 Nr. 6 desselben Gesetzbuches erwähnten Geldbußen.″

3. In Absatz 2 werden die Wörter ″zum ermäßigten Steuersatz steuerpflichtigen″ durch die Wörter ″nicht durch
Abkommen befreiten″ ersetzt.

Art. 6 - Artikel 77 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. Im heutigen Text von Artikel 77, der Absatz 1 dieses Artikels bilden wird, werden zwischen den Wörtern ″als
steuerfreie Einkünfte aus beweglichen Gütern abzugsfähig sind,″ und den Wörtern ″werden im Verhältnis zu den
Gewinnen abgezogen, die nach Anwendung von Artikel 76 übrig bleiben″ die Wörter ″unter Ausschluss des Teils dieses
Abzugs, der sich auf die in Artikel 205 § 3 desselben Gesetzbuches erwähnten Einkünfte eines vorhergehenden
Besteuerungszeitraums bezieht, die nicht von den Gewinnen dieses Zeitraums abgezogen werden konnten,″ eingefügt.

2. Ein Absatz 2 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

″Beträge, die ab Artikel 207 Absatz 2 dritter Gedankenstrich bis Absatz 3 letzter Gedankenstrich desselben
Gesetzbuches erwähnt sind, werden nacheinander in der in diesen Bestimmungen festgelegten Reihenfolge von den
Gewinnen, die nach Anwendung von Absatz 1 übrig bleiben, abgezogen. Jeder dieser Abzüge wird nur ab dem
Gewinn, der nach dem vorhergehenden Abzug übrig bleibt, vorgenommen, wobei der Restbetrag gegebenenfalls
infolge der Anwendung der in Artikel 207 Absatz 5 desselben Gesetzbuches erwähnten Begrenzung begrenzt wird.″

Art. 7 - Artikel 77/1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Januar 2009, wird
aufgehoben.

Art. 8 - Artikel 77bis desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 17. September 2005 und
abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 11. Januar 2009, wird aufgehoben.

Art. 9 - Artikel 78 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

″Art. 78 - Das Ergebnis nach Anwendung von Artikel 77 wird um den Gewinn aus der Seeschifffahrt und dem
Seeschiffsmanagement für Rechnung Dritter erhöht, der gemäß den Artikeln 115 bis 120 beziehungsweise 124 des
Programmgesetzes vom 2. August 2002 pauschal festgelegt wird.″

Art. 10 - Artikel 79 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

″Art. 79 - Der in Artikel 74/2 erwähnte Teil des Ergebnisses wird dem nach Anwendung von Artikel 78 erhaltenen
Ergebnis wieder hinzugefügt.″

Art. 11 - Vorliegender Erlass ist ab dem Steuerjahr 2021 anwendbar.

Art. 12 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 9. Dezember 2019

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Vizepremierminister und Minister der Finanzen
A. DE CROO
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